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Betrifft 

Abänderungsantrag der Abgeordneten Dr. Cap, Mag. Gerstl und Mag. Musiol betreffend 
den Antrag 2177/A sowie Antrag gemäß § 27 Abs. 1 GOG-NR betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Verfassungsgerichtshofgesetz 1953 und das Geschworenen- 
und Schöffengesetz 1990 geändert werden 
 
 
Die NÖ Landesregierung nimmt zum übermittelten Abänderungsantrag der Abgeordneten 

Dr. Cap, Mag. Gerstl und Mag. Musiol betreffend den Antrag 2177/1 sowie zum Antrag 

gemäß § 27 Abs. 1 GOG-NR betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Verfassungs-

gerichtshofgesetz 1953 und das Geschworenen- und Schöffengesetz 1990 geändert 

werden, wie folgt Stellung: 

 

1. Auf die grundsätzliche Stellungnahme der NÖ Landesregierung vom 12. März 2013, 

LAD1-VD-10001/095-2013, wird hingewiesen. 

 

2. Der Ausbau direkter demokratischer Rechte in der Bundesverfassung wird begrüßt, da 

dadurch die Bürger verstärkt in den politischen Prozess einbezogen werden. 

 

Das Zusammenwirken von Maßnahmen der parlamentarischen Demokratie mit Maß-

nahmen der direkten Demokratie sollte verhältnismäßig erfolgen. 
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Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird unter einem dem Präsidium des National-

rates elektronisch übermittelt. 

 

 

NÖ Landesregierung 

Dr. P R Ö L L  

Landeshauptmann 

 

 

 Dieses Schriftstück wurde amtssigniert.
Hinweise finden Sie unter:
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